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1 Vorbemerkung 

Dies ist eine Zusammenstellung der dem Projekt „E-Bilanz“ der Finanzverwaltung häu-
fig gestellten Fragen. Die Fragen wurden aus Sicht des Projektes entsprechend der 
Konzeption der E-Bilanz beantwortet. 

Bei dem nachfolgenden Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) handelt es sich lediglich 
um eine Orientierungshilfe. Er ist weder eine Verwaltungsanweisung noch ein BMF-
Schreiben. Die Informationen haben keine Rechts- oder Bindungswirkung. Die Ent-
scheidung im konkreten Einzelfall bleibt immer dem zuständigen Finanzamt vorbehal-
ten. 

Zur besseren Übersicht sind die Änderungen zu der Vorversion mit einem schwarzen 
Strich am rechten Rand gekennzeichnet. 

2 Grundsätzliches 

Frage: Was ist der Hintergrund für die Einführung der elektronischen Übermittlung von 
Jahresabschlüssen? 

Antwort: Nach der nationalen E-Government Strategie ist es vorgesehen, dass zur 
Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Unternehmen und Verwaltung diese möglichst 
vollständig elektronisch umgesetzt und unterstützt werden. Bund und Länder schaffen 
zu diesem Zweck die notwendigen rechtlichen, organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für eine Nutzung elektronischer Verfahren. Durch standardisierte und 
möglichst offene Schnittstellen wird für alle am Verfahren Beteiligten eine hohe 
Wirtschaftlichkeit sichergestellt. 

Unter dem Motto „Elektronik statt Papier!“ verfolgen die im Rahmen des Steuerbürokra-
tieabbaugesetzes eingeführten Maßnahmen daher das Ziel, die vollelektronische Unter-
nehmensteuererklärung als Regelverfahren der Kommunikation zwischen Unternehmen 
und Finanzverwaltung zu etablieren. Hierzu gehört auch, dass die Inhalte der Bilanz so-
wie der Gewinn- und Verlustrechnung für die entsprechenden Wirtschaftsjahre elektro-
nisch übermittelt werden. Die Papierform, die oft sehr umfangreich sein kann, wird 
dadurch entbehrlich, so dass hierdurch neben einer Kostenersparnis (z.B. Papierver-
brauch und -transport) auch eine Zeitersparnis wegen der nunmehr elektronisch vor-
handenen Änderungsmöglichkeiten erreicht werden kann. 

Frage: Welche Vorteile bringt die E-Bilanz? 

Antwort: Die Unternehmen können ihre steuerlichen Pflichten elektronisch und damit 
schnell, kostensparend und medienbruchfrei erfüllen. Damit bietet sich die Möglichkeit 
einer schnelleren Erstellung, Übermittlung und anschließenden Verarbeitung der Erklä-
rungen innerhalb einer elektronischen Prozesskette – von der Buchführung bis zum 
Steuerbescheid. Durch die standardisierte Übermittlung aller im Finanzamt für die Bear-
beitung der Steuererklärung notwendigen Informationen verringern sich damit auch 



 

 

Projekt E-Bilanz 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Version 2026-01 / Stand: Januar 2026 

Seite 4 von 36 

 

 

Rückfragen oder Ergänzungswünsche der Finanzverwaltung. Dies trägt zusätzlich zur 
Beschleunigung und Kostenersparnis bei.  

Das gewählte Übermittlungsformat XBRL bietet außerdem den Vorteil, dass es – nach 
ggf. erforderlicher einmaliger Umstellung – sowohl für die Einreichung bei der Steuer-
verwaltung als auch im Rahmen der allgemeinen Finanzberichterstattung verwendet 
werden kann, z.B. zur Übermittlung an den elektronischen Bundesanzeiger, an verbun-
dene Unternehmen oder Banken. Die Vorteile des medienbruchfreien, wenig fehleran-
fälligen und kostensparenden Verfahrens sind damit auch für außersteuerliche Zwecke 
realisierbar. Die E-Bilanz eröffnet daneben die Möglichkeit, die Prozesse zur Erstellung 
der Steuerberechnung und -erklärung aufzunehmen und neu zu konzipieren. Hierdurch 
ist künftig eine Entlastung bei Routinearbeiten im Rahmen der Jahresabschlusserstel-
lung möglich. 

Aus steuerlicher Sicht führt die Technik der E-Bilanz zu einer belastbaren Dokumenta-
tion der Gewinnermittlung. Die Möglichkeit der risikoorientierten Fallbearbeitung auf Sei-
ten der Finanzverwaltung kann zu einer zeitnäheren Erlangung von Rechtssicherheit für 
die Unternehmen führen. 

Frage: Greift die Umstellung auf die E-Bilanz tief in die Organisation der Buchhaltung 
ein? 

Antwort: Die Technik der E-Bilanz greift nicht unmittelbar in die bestehende individuelle 
Buchführung des Steuerpflichtigen ein. Sie stellt keine neuen Anforderungen an die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Bereits heute müssen steuererhebliche Sachver-
halte zeitnah, vollständig und zutreffend in der ordnungsmäßigen Buchführung erfasst 
werden. Die Organisation der Buchführung wird nur durch die technische Notwendigkeit 
der Zuordnung bestimmter Werte aus der Buchführung zu einer bestimmten Taxono-
mieposition berührt. Insoweit ist eine Auswirkung auf die individuelle Buchführung der 
Standardisierungswirkung der E-Bilanz geschuldet. 

Es ist dem Steuerpflichtigen unbenommen, die interne und externe Rechnungslegung 
anhand seiner betrieblichen Bedürfnisse eingriffsfrei zu gestalten. Er hat allerdings nach 
§ 5b Einkommensteuergesetz (EStG) die Aufgabe, die steuererheblichen Inhalte der Bi-
lanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Anforderungen des amtlichen 
Datensatzes elektronisch zu übermitteln. Es besteht die Möglichkeit, ein Mussfeld „ohne 
Wert“ (NIL-Wert) zu übermitteln (siehe Tz. 4 Buchst. g)). Damit bleibt das Buchungsver-
halten des Steuerpflichtigen weitgehend unangetastet. 
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3 Taxonomie 

Frage: Was ist eine Taxonomie? 

Antwort: Eine Taxonomie im XBRL-Kontext ist ein gegliedertes hierarchisches Daten-
schema zur Übermittlung von Finanzberichten. Sie beschreibt den Inhalt und die Struk-
tur von Finanzberichten, dient als Vorlage oder Baukasten für einen individuellen Ab-
schluss und enthält einen Fundus der Positionen, die standardmäßig für eine Übermitt-
lung verwendet werden können. Der Fundus der Positionen ist in etwa vergleichbar mit 
einem Kontenrahmen. 

Für unterschiedliche Verwendungen bzw. Bilanzierungsstandards (z.B. HGB, US-
GAAP, IFRS) werden jeweils spezifische Taxonomien bereitgehalten. 

Die Taxonomie kann nicht nur zur Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung 
genutzt werden. Sie dient auch der Übermittlung des Jahresabschlusses an den Bun-
desanzeiger oder an Kreditinstitute. 

Frage: Gibt es mehrere von der Finanzverwaltung vorgegebene Taxonomien und für 
welche Wirtschaftsjahre sind diese zu verwenden? 

Antwort: Die Finanzverwaltung überprüft jedes Jahr die Taxonomie. Sollte eine Anpas-
sung der Taxonomie erforderlich sein, wird eine neue Taxonomie-Version erstellt und 
durch BMF-Schreiben amtlich veröffentlicht. Jede Taxonomie erhält ein eindeutiges 
Gültigkeitsdatum und ist bis zur Veröffentlichung einer neuen Taxonomie gültig. Grund-
sätzlich sind die Taxonomien für die nach der Veröffentlichung folgenden Wirtschafts-
jahre zu verwenden. Allerdings wird es nicht beanstandet, wenn eine Taxonomie für das 
vorangegangene Wirtschaftsjahr verwendet wird. Dies ergibt sich eindeutig aus dem 
entsprechenden BMF-Anwendungsschreiben. 

Die Anwendung der bisher veröffentlichten Taxonomien ergibt sich aus folgender Über-
sicht:  

 
 
Die Übersicht über die Verwendung der Taxonomie-Versionen kann auch unter  
www.esteuer.de/#finanzantrag abgerufen werden. 

Taxonomie-

Version

Freigabe-

datum

Taxonomie zu 

verwenden für 

Wirtschaftsjahre, die 

nach dem 31.12. xxxx 

beginnen

Taxonomie letztmalig 

zu verwenden für 

Wirtschaftsjahre, die 

vor dem 31.12. xxxx 

enden ERiC-Version ERiC-PlugIn

Übermittlungsmöglichkeit 

(ERiC-Release) ab

5.0 14.09.2011 2011 2013 41.2 checkBilanz_5_0.dll 31.05.2012

5.1 01.06.2012 2011 2014 41.2 checkBilanz_5_1.dll 15.11.2012

5.2 30.04.2013 2012 2015 41.2 checkBilanz_5_2.dll 16.05.2014

5.3 02.04.2014 2013 2016 41.2 checkBilanz_5_3.dll 28.05.2015

5.4 03.04.2015 2014 2017 41.2 checkBilanz_5_4.dll 18.05.2016

6.0 01.04.2016 2015 2018 41.2 checkBilanz_6_0.dll  11.05.2017

6.1 01.04.2017 2016 2019 41.2 checkBilanz_6_1.dll  24.05.2018

6.2 01.04.2018 2017 2020 41.2 checkBilanz_6_2.dll  09.05.2019

6.3 01.04.2019 2018 2021 41.2 checkBilanz_6_3.dll  29.05.2020

6.4 01.04.2020 2019 2022 41.2 checkBilanz_6_4.dll  31.05.2021

6.5 14.04.2021 2020 2023 41.2 checkBilanz_6_5.dll 30.05.2022

6.6 02.05.2022 2021 2024 41.2 checkBilanz_6_6.dll 08.05.2023

6.7 01.04.2023 2022 2025 41.2 checkBilanz_6_7.dll 06.05.2024

6.8 01.04.2024 2023 2026 41.5 und 42 checkBilanz_6_8.dll 07.04.2025

6.9 01.04.2025 2024 2027 43 für Testfälle 

und 44 für Echtfälle

checkBilanz_6_9.dll Nov. 2025 für Testfälle und

Mai 2026 für Echtfälle

http://www.esteuer.de/#finanzantrag
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4 Dateninhalt 

a) Allgemeines  

Frage: Welche Inhalte aus dem Jahresabschluss müssen Unternehmen im Rahmen 
der E-Bilanz elektronisch zur Verfügung stellen? 

Antwort: Die gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung bezieht sich auf 
den Inhalt der Bilanz und – soweit vorhanden – der Gewinn- und Verlustrechnung. Al-
ternativ kann entweder der Inhalt der Handelsbilanz, ergänzt um eine steuerliche Über-
leitungsrechnung, oder eine gesonderte Steuerbilanz eingereicht werden. Liegt ein An-
hang, ein Lagebericht, ein Prüfungsbericht oder ein Verzeichnis nach § 5 Absatz 1 Satz 
2 EStG vor, sind diese für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2027 beginnen, elektro-
nisch im Rahmen des E-Bilanz-Datensatzes zu übermitteln. Hierfür kann die Fußnoten-
funktion der vorgesehenen Position genutzt werden. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 
01.01.2028  beginnen, können diese alternativ in Papierform an das Finanzamt übermit-
telt werden. 

Frage: Sind die umfangreichen Informationen, die durch die vorgegebene Gliede-
rungstiefe der Taxonomien gefordert werden, tatsächlich nötig? 

Antwort: Die Taxonomie Steuer umfasst Positionen für alle Rechtsformen (Einzelunter-
nehmen, Personen- oder Kapitalgesellschaften) und alle möglichen Berichtsbestand-
teile (z.B. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht) sowie für deren 
ggf. mögliche Darstellungsformen (Gewinn- und Verlustrechnung nach Umsatzkosten- 
oder Gesamtkostenverfahren). Von dem nach § 51 Absatz 4 Nr. 1b EStG bestimmten 
Mindestumfang des amtlichen Datensatzes muss der Steuerpflichtige tatsächlich nur 
diejenigen Mussfelder werthaltig übermitteln, welche für seine Rechtsform, seine Bran-
che und sein GuV-Format einschlägig sind und soweit sie realisierte steuererhebliche 
Sachverhalte betreffen und sich aus der ordnungsmäßigen individuellen Buchführung 
ableiten lassen. Alle unzulässigen Mussfelder sind nicht, auch nicht mit NIL-Wert, zu 
übermitteln. Das Ausmaß der werthaltig zu übermittelnden Datenfelder entspricht damit 
nahezu dem Umfang der Gewinnermittlungen in Papierform. 

Frage: Gibt es – abhängig von der Betriebsgröße oder -art – Unterschiede bezüglich 
der zu übermittelnden Unterlagen? 

Antwort: Die nach § 5b EStG zu übermittelnden Unterlagen sind grundsätzlich von je-
dem betroffenen Unternehmen abzugeben. Dies gilt aus Gründen der Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung unabhängig von der Betriebsgröße oder Art des Unternehmens. Für 
Unternehmen mit speziellen Rechnungslegungsvorschriften (z.B. bei Banken und Versi-
cherern) werden branchenspezifische Taxonomien oder Taxonomieerweiterungen zur 
Verfügung gestellt. 
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Frage: Sind die Inhalte der E-Bilanz standardisiert? 

Antwort: Durch die Wahl des Übermittlungsformats XBRL ist der Datensatz grundsätz-
lich strukturiert und somit formal standardisiert. Der Umfang der angeforderten Informa-
tionen entspricht dem, was auch bislang in Papierform der Finanzverwaltung übermittelt 
werden musste. 

Der Dateninhalt selbst wird von der betrieblichen und steuerlichen Rechnungslegung 
und somit von den in der Buchführung erfassten Geschäftsvorfällen bestimmt. 

Frage: Was ist gesetzliche Grundlage für die Bestimmung des amtlich vorgeschriebe-
nen Datensatzes? 

Antwort: Nach § 51 Absatz 4 Nr. 1b EStG hat der Gesetzgeber das Bundesministerium 
der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der den Mindestumfang der nach § 5b EStG zu übermittelnden Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung zu bestimmen. Dieser Mindestumfang der Bilanz sowie Gewinn- und 
Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Sinne des § 5b EStG 
wird im BMF-Schreiben zur Veröffentlichung der Taxonomie vom 28.09.2011 (BStBl I 
S. 855) näher beschrieben. 

Frage: Warum werden einige Angaben sowohl in der E-Bilanz als auch in der Steuerer-
klärung abgefragt? 

Antwort: Es wurde bei Erstellung der Taxonomie darauf geachtet, dass Angaben nicht 
parallel in den Erklärungsvordrucken und im E-Bilanz-Datensatz abgefragt werden. Dies 
lässt sich jedoch nicht gänzlich vermeiden, da beispielsweise aus Zuordnungsgründen 
bestimmte Angaben (z.B. Steuernummer) sowohl in der Steuererklärung als auch im E-
Bilanz-Datensatz benötigt werden. 

Frage: Welche Auswirkungen haben Gesetzesänderungen auf die E-Bilanz bzw. die 
Taxonomie? 

Antwort: Ggf. erkennbarer Änderungsbedarf fließt einmal im Jahr in ein Taxono-
mieupdate ein. 

Frage: Besteht die Möglichkeit, in der Taxonomie erkannte Fehler oder Anregungen 
(z.B. zu praxisrelevanten Bezeichnungen bzw. Erweiterungen/Streichungen) an die Fi-
nanzverwaltung heranzutragen? 

Antwort: Eine solche Möglichkeit wird über den ELSTER-Support angeboten (siehe 
dazu www.esteuer.de/#finanzantrag). Auf www.esteuer.de/#finanzantrag ist auch eine 
Übersicht der bekannten Fehler eingestellt. Zudem gibt es in jedem Bundesland einen 
Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zur E-Bilanz. Das Verzeichnis der E-

http://www.esteuer.de/#finanzantrag
http://www.esteuer.de/#finanzantrag
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Bilanz-Postfächer in den einzelnen Ländern steht ebenfalls unter www.esteuer.de/#fi-
nanzantrag zur Verfügung. 

b) Erläuterungen zu Taxonomiepositionen 

Frage: Gibt es für die inhaltliche Übermittlung Hilfestellung oder Erläuterungen zu ein-
zelnen Positionen der Taxonomie? 

Antwort: Einzelne Positionen in den GCD-Daten sowie in den einzelnen Taxonomien 
sind von der Finanzverwaltung kommentiert worden. Dies dient der Klarstellung, welche 
Informationen in der jeweiligen Position von der Finanzverwaltung erwartet werden. 
Diese Erläuterungen geben die Meinung der Finanzverwaltung wieder und berufen sich 
häufig auf Richtlinien oder BMF-Schreiben. Sie stellen keine rechtsverbindliche Wei-
sung oder Richtlinie dar, sondern sind als Hilfestellung zur Verbesserung der Qualität 
des Dateninhaltes gedacht. 

Die Erläuterungen sind direkt in die Taxonomie (den XBRL-Datensatz) eingefügt wor-
den. Sie finden sich aber auch in den Excel-Visualisierungen in der Spalte „definition-
Guidance“ unter „de“. Die Taxonomien einschließlich der Inhalte zur „definition-
Guidance“ sind auch unter www.taxonomie.hessen.de/ abrufbar. 

c) Besonderheiten für Branchen 

Frage: Gibt es Besonderheiten der E-Bilanz z.B. für bestimmte Branchen? 

Antwort: Die allgemeine Taxonomie (Kerntaxonomie) bildet die generelle Rechnungs-
legung des Handelsgesetzbuchs (HGB) ab. 

Aufsetzend auf der Kerntaxonomie wird in der Ergänzungstaxonomie (für Krankenhäu-
ser, Pflegeeinrichtungen, Verkehrsunternehmen, Wohnungsunternehmen und kommu-
nale Eigenbetriebe) den dort vorhandenen speziellen Rechnungslegungsverordnungen 
Rechnung getragen. Außerdem wird in der Ergänzungstaxonomie auch der Jahresab-
schluss des BMEL berücksichtigt. Damit sind E-Bilanzen, die diesen besonderen han-
delsrechtlichen bzw. behördlichen (für Land- und Forstwirte) Vorgaben zu entsprechen 
haben, mit dieser (Ergänzungs-) Taxonomie übermittelbar. 

Die Besonderheiten spezieller handelsrechtlicher Rechnungslegungsvorschriften wer-
den in Spezialtaxonomien berücksichtigt. 

Diese sind vorhanden für:  

• Institute im Sinne des § 1 Absätze 1 und 1a Kreditwesengesetzes (KWG), Fi-
nanzunternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 KWG in der Rechtsform einer Kapi-
tal- bzw. Personengesellschaft (Taxonomie für Kreditinstitute) 

• Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) 
(Taxonomie für Zahlungsinstitute) 

http://www.esteuer.de/#finanzantrag
http://www.esteuer.de/#finanzantrag
https://www.taxonomie.hessen.de/
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• Versicherungsunternehmen im Sinne des § 330 Absatz 3 HGB (Taxonomie für 
Versicherungsunternehmen) 

• Pensionsfonds im Sinne des § 236 Absatz 1 Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) (Taxonomie für Versicherungsunternehmen) 

Die Spezial- und Ergänzungstaxonomien bilden die handelsrechtliche Bilanzgliederung 
ab, vgl. § 330 HGB. Soweit eine Steuerbilanz übermittelt wird, bestehen seitens der Fi-
nanzverwaltung keine Anforderungen zur Einhaltung dieser besonderen handelsrechtli-
chen Rechnungslegungsvorschriften. In diesem Fall kann auch die Kerntaxonomie ver-
wendet werden. 

d) GCD-Daten 

Frage: Ist die Angabe der Bundesfinanzamtsnummer ein Mussfeld, das ggf. mit „NIL“ 
übermittelt werden kann? 

Antwort: Nein. Es ist grundsätzlich die 13-stellige Steuernummer anzugeben. Wenn 
eine Eröffnungsbilanz übermittelt wird und die 13-stellige Steuernummer noch nicht be-
kannt ist, muss zumindest die 4-stellige Bundesfinanzamtsnummer angegeben sein. 

Frage: Wie ist die korrekte Eingabe bei dem Bereich „Bilanzart steuerlich“ in den GCD-
Daten? 

Antwort: Eine Eingabe bei „Bilanzart steuerlich“ ist nur zu tätigen, wenn es sich bei 
dem berichtenden Unternehmen um eine Personengesellschaft handelt. In diesem Fall 
ist von den Auswahlmöglichkeiten „Gesamthandsbilanz“, „Sonderbilanz“ oder „Ergän-
zungsbilanz“ eine auszuwählen. Wenn das berichtende Unternehmen ein Einzelunter-
nehmen oder eine Kapitalgesellschaft ist, dann ist eine der Auswahlmöglichkeiten mit 
NIL zu berichten. 

Frage: Was bedeutet in dem GCD-Bereich „Fertigstellungsstatus des Berichts“ die Aus-
prägung „vorläufig“? 

Antwort: Übermittelt der Steuerpflichtige eine E-Bilanz mit dem Fertigstellungsstatus 
des Berichts „vorläufig“, kommt er nicht seiner Verpflichtung zur Abgabe des Jahresab-
schlusses nach. Dies stellt keine fristwahrende Einreichung des Jahresabschlusses dar. 
Die übermittelte Bilanz wird nicht als Grundlage der Steuerfestsetzung herangezogen. 
Nur ein endgültiger Jahresabschluss kann der Besteuerung zu Grunde gelegt werden. 

Eine E-Bilanz, die den Fertigstellungsstatus „vorläufig“ trägt, kann nur Informationszwe-
cken dienen, z.B. für Berechnung und Festsetzung von Vorauszahlungen. 
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Frage: Was mache ich, wenn eine bereits übermittelte E-Bilanz korrigiert werden soll? 

Antwort: Korrekturen einer Bilanz sind nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
zulässig (§ 4 Absatz 2 EStG). Liegen diese vor, kann die korrigierte E-Bilanz erneut 
übermittelt werden. Im Fall der Korrektur ist bei „Status des Berichts“ entweder „berich-
tigt“, „geändert“ oder „berichtigt und geändert“ anzugeben.  

Betreffen die Korrekturen ausschließlich Positionen außerhalb von Bilanz und GuV (z.B. 
der steuerlichen Gewinnermittlung in Fällen des § 7g Absatz 3 Satz 1 EStG), ist bei 
„Status des Berichts“ „sonstige Korrektur" auszuwählen. 

Sollen mit der E-Bilanz ausschließlich bisher nicht übermittelte Informationen nachge-
reicht werden (z.B. Kontensalden), ist bei „Status des Berichts“ „identischer Abschluss 
mit differenzierteren Informationen" anzugeben. 

e) Ergänzungs- und Sonderbilanzen 

Siehe hierzu Tz. 10. 

f) Weitere Berichtsbestandteile 

Frage: Ist die Kapitalkontenentwicklung verpflichtend zu übertragen? 

Antwort: Die im eigenen GAAP-Berichtsbestandteil „Kapitalkontenentwicklung für Per-
sonenhandelsgesellschaften“ eingetragenen Mussfelder sind in der Gültigkeit begrenzt. 
Diese gelten erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, als ver-
pflichtende Felder (siehe auch Rz. 20, 21 des BMF-Anwendungsschreibens vom 
28.09.2011). Zuvor sind die entsprechenden gesellschafts- und gesellschaftergruppen-
bezogenen Posten in der Bilanz zu übermitteln. 

Frage: Ist der Anlagenspiegel verpflichtend elektronisch zu übertragen? 

Antwort: Der im Berichtsteil Anhang hinterlegte Anlagenspiegel ist ab der Taxonomie-
Version 6.0 als Mussfeld ausgestaltet worden. Er ist im Rahmen der Mitwirkungspflich-
ten des Steuerpflichtigen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, ver-
pflichtend elektronisch zu übermitteln (BMF-Schreiben vom 24.05.2016, BStBl I S. 500, 
und vom 10.06.2025, BStBl I S. 1450).  

Dies gilt im Anwendungsbereich der Taxonomie für Kreditinstitute und der Taxonomie 
für Zahlungsinstitute nur hinsichtlich des Anlagenspiegels für immaterielle Anlagewerte 
und Sachanlagen. Die Wertentwicklung des optionalen Anlagenspiegels (ohne immate-
rielle Anlagewerte und Sachanlagen) enthält keine Mussfelder. 

Frage: Mit der Taxonomie 6.2 wurde der neue Berichtsteil „steuerlicher Betriebsvermö-
gensvergleich“ eingeführt. Ist dieser Berichtsteil verpflichtend zu übermitteln? 



 

 

Projekt E-Bilanz 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Version 2026-01 / Stand: Januar 2026 

Seite 11 von 36 

 

 

Antwort: Die Übermittlung des Berichtsteils „steuerlicher Betriebsvermögensvergleich“ 
mit der Taxonomie 6.2 ist freiwillig möglich. Wird der Berichtsteil freiwillig übermittelt, 
greifen allerdings bereits bestimmte ERiC-Plausibilitätsprüfungen. 

Ab der Taxonomieversion 6.4 ist die Übermittlung des Berichtsteils verpflichtend. 

Frage: Ist für Freitextfelder (Anhang, etc.) eine maximale Länge definiert? 

Antwort: Laut ERiC-DTK-Dokument beträgt die „maximale Größe der unkomprimierten 
Eingangsdaten, die z.B. an EricBearbeiteVorgang() übergeben wird, 60 MB.  
Der Elster-Annahmeserver verweigert die Annahme von komprimierten Daten, die grö-
ßer als 15 MB sind“. Zu Freitextfeldern und Fußnoten siehe auch Tz. 4 Buchst. i). 

g) Zuordnung der Taxonomie-Positionen / „NIL“-Werte 

Frage: In welchen Fällen kann ein Mussfeld mit „NIL“ übermittelt werden? 

Antwort: Die in den Taxonomien als „Mussfeld“ gekennzeichneten Positionen sind 
zwingend zu befüllen, soweit sie für die Rechtsform, Branche und GuV-Format zulässig 
sind (Mindestumfang). Es wird elektronisch geprüft, ob formal alle zulässigen Mussfel-
der in den übermittelten Datensätzen enthalten sind. Sofern sich ein Mussfeld nicht mit 
Werten füllen lässt, weil die Position in der individuellen Buchführung nicht geführt wird 
oder ableitbar ist, ist zur erfolgreichen Übermittlung des Datensatzes die entsprechende 
Position „leer“ (technisch: NIL-Wert) zu übermitteln. Alle unzulässigen Mussfelder sind 
nicht, auch nicht mit NIL-Wert, zu übermitteln. 

Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich zu einer Taxonomieposition NIL oder Null 
angebe? 

Antwort: Ja. Wird eine Position mit Null angegeben, bedeutet dies, dass die Position in 
der Buchführung vorhanden ist oder im Laufe des Wirtschaftsjahrs vorhanden war und 
ihr Wert zum Bilanzstichtag Null beträgt.  
 
Ist die Position nicht vorhanden oder nicht aus der Buchführung ableitbar, so ist sie 
grundsätzlich nicht zu übermitteln. Handelt es sich dabei um ein Mussfeld, so ist die Po-
sition ohne Wert (= leer) zu berichten. Die Übermittlung einer „leeren“ Position ist tech-
nisch eine Übermittlung mit „NIL“ („Not in List“). Wird fälschlicherweise der Wert Null an-
statt NIL berichtet, kann dies zu Rückfragen seitens der Finanzverwaltung führen. 

Frage: Was bedeutet in diesem Zusammenhang „ableitbar“? 

Antwort: Ein Wert ist grundsätzlich aus der Buchführung ableitbar, wenn er sich aus 
den Buchführungsunterlagen ergibt, die nach §§ 140ff Abgabenordnung (AO) zu führen 
sind. Die Ableitbarkeit erfasst die Buchführung als Ganzes (Hauptbuch, Nebenbücher 
(z.B. Beteiligungsverzeichnis) oder durch maschinelle Auswertungen von 
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Buchungsschlüsseln). Dabei ist das individuelle Buchungsverhalten des jeweiligen Un-
ternehmens maßgeblich. Ein Standardkontenrahmen, der dem Unternehmen lediglich 
die Möglichkeit gibt, aus einer Vielzahl von angebotenen Konten auszuwählen, ist hier 
nicht maßgeblich. 

Frage: In welchen Fällen kann eine Auffangposition genutzt werden? 

Antwort: Ein Steuerpflichtiger, der eine durch Mussfelder vorgegebene Differenzierung 
für einen bestimmten Sachverhalt nicht aus der Buchführung ableiten kann, kann zur 
Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit für die Übermittlung der Daten alternativ 
die Auffangpositionen nutzen (siehe Rz. 19 des BMF-Anwendungsschreibens vom 
28.09.2011). Soweit sich ein Mussfeld mit Werten der Buchführung füllen lässt, geht 
das Mussfeld bzw. gehen die Mussfelder einer Auffangposition vor. Insoweit besteht 
kein Wahlrecht. 

Außerdem kann eine Auffangposition zur Herstellung der rechnerischen Richtigkeit ge-
nutzt werden, wenn die einschlägige Position als „rechnerisch erforderlich, soweit vor-
handen“ und nicht als „Mussfeld“ gekennzeichnet ist. 

Frage: Die Auffangpositionen sollen mittelfristig evaluiert werden – heißt das, die Positi-
onen fallen zukünftig ersatzlos weg? 

Antwort: Die zurzeit vorhandenen Auffangpositionen, die Eingriffe in das Buchungsver-
halten vermeiden und einen Einstieg in die E-Bilanz erleichtern sollen, werden - wie die 
gesamte Taxonomie - stetig evaluiert. Auch wenn davon auszugehen ist, dass ihre Not-
wendigkeit mit der Zeit abnehmen wird, werden sie künftig gebraucht, um im Fluss einer 
dynamischen Rechtsentwicklung weiche Übergänge auf neue Rechtssituationen zu 
schaffen. In den Prozess, die Operationalität der Taxonomie kontinuierlich zu verbes-
sern, werden interessierte Vertreter der Kammern, Verbände und Unternehmen weiter-
hin eingebunden. 

Frage: Was ist zu tun, wenn sich aus der eigenen Buchführung ein Posten ergibt, der 
sich nicht mit der gleichen Bezeichnung in der Taxonomie wiederfindet? 

Antwort: Hat der Posten im eigenen Abschluss nicht die gleiche Bezeichnung wie die 
Position in der Taxonomie, so ist eine Zuordnung des Inhalts dieses Postens auf eine in 
der Taxonomie vorhandene Position erforderlich (z.B. Kontobezeichnung in der Buch-
führung „Aushilfslöhne“ → Zuordnung zur Taxonomieposition „Löhne für Minijobs“ oder 
Kontobezeichnung in der Buchführung „Fremdarbeiten (Vertrieb)“ → Zuordnung zur Ta-
xonomieposition „Provisionen“). Deckt keine der differenzierten Positionen der Taxono-
mie den Sachverhalt zutreffend ab, so können die Auffangpositionen für die Zuordnung 
genutzt werden. Soweit dies rechnerisch zulässig ist, kann auch die Oberposition in der 
Taxonomie genutzt werden (z.B. Kontobezeichnung in der Buchführung „Kfz-Reparatu-
ren“ → Zuordnung zur Taxonomie-Oberposition „Aufwendungen für den Fuhrpark“ oder 
Kontobezeichnung in der Buchführung „Nebenkosten des Geldverkehrs“ → Zuordnung 
zur Taxonomie-Oberposition „andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen“). 
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Einzelne Erläuterungen, welche Sachverhalte nach Auffassung der Finanzverwaltung 
unter die jeweiligen Taxonomiepositionen fallen, sind aus den Hinweisen zur Taxono-
mie (definitionGuidance) ersichtlich. 

Falls ein ggf. in der Buchführung vorhandener höherer Informationsgrad erhalten blei-
ben soll, ist es aber möglich, zu jeder Position die in ihren Wert einfließenden Kon-
tensalden inkl. Kontenbezeichnung mit zu übermitteln. Um Nachfragen zu vermeiden, 
wird empfohlen, die Kontensalden zu übermitteln. Für die Einreichung der Kontensalden 
gibt es einen eigenen Berichtsbestandteil in der Taxonomie. 

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2024 beginnen, ist grundsätzlich zu jeder 
werthaltig übermittelten Position der Bilanz und GuV der dazugehörige Kontennachweis 
zu übermitteln. Zu den Einzelheiten vgl. BMF-Schreiben vom 10.06.2025 (BStBl I S. 
1450). 

Frage: Wenn ein Unternehmen in der Bilanz eine Bilanzposition individuell untergliedert 
hat, z.B. in „Technische Anlagen Süd“ und „Technische Anlagen Nord“, ist es dann 
möglich, beiden Positionen zwar denselben XBRL-Tag zuzuweisen, der Unterscheidung 
halber aber individuelle Bezeichnungen zu übermitteln? Ist es grundsätzlich möglich, ei-
gene, individuelle Positionsbezeichnungen zu verwenden? 

Antwort: Eine Übermittlung von individuellen Erweiterungen der Datensatzbeschrei-
bung/Taxonomie ist nicht möglich. Dies schließt auch individuelle Positionsbezeichnun-
gen aus. Erforderlich ist in solchen Fällen eine Zuordnung des Inhalts individueller Pos-
ten auf in der Taxonomie vorhandene Positionen. 

h) Einzelne Positionen 

Frage: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren wurden in der GuV bislang 
unter einem GuV-Posten: „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be-
zogene Waren“ ausgewiesen. Eine Aufgliederung nach einzelnen steuerlichen Sachver-
halten erfolgte bislang nicht. Wie sind diese Posten in der Taxonomie abzubilden? 

Antwort: Die Taxonomie verlangt eine Aufteilung dieser Aufwendungen in Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe und in bezogene Waren mit jeweiliger Aufgliederung der einzelnen 
steuerlichen Sachverhalte. Eine Änderung des bisherigen Buchungsverhaltens wird da-
bei jedoch nicht gefordert. Eine Aufteilung ist also vorzunehmen soweit dies in der bis-
herigen Buchführungspraxis auch gemacht wurde. Daher wird es nicht beanstandet, 
wenn der gesamte Wareneinkauf unter der Auffangposition „Aufwendungen für Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (GKV), nicht zuordenbar“ ausgewie-
sen wird, wenn bisher die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezo-
gene Waren nicht getrennt verbucht wurden. 

Frage: Welcher Betrag ist im Rahmen des steuerlichen Betriebsvermögensvergleichs 
(BVV) als „Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres (nach 
möglicher Kapitalanpassung)“ zu übermitteln? 



 

 

Projekt E-Bilanz 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Version 2026-01 / Stand: Januar 2026 

Seite 14 von 36 

 

 

Antwort: Hier ist das steuerliche Betriebsvermögen als Summenwert einzutragen, wel-
ches für das Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres übermittelt wurde. Sollte für 
das Vorjahr eine abweichende Steuerfestsetzung durchgeführt worden sein (z.B. auf-
grund einer Betriebsprüfung), so ist das dieser Steuerfestsetzung zugrunde gelegte Be-
triebsvermögen zu übermitteln. 

Das Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres orientiert 
sich an den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen des sog. formellen Bilan-
zenzusammenhangs (vgl. BFH GrS vom 29.11.1965, BStBl III 1966,142; BFH vom 
13.6.2006, BStBl II 2006, 928). Durch diese Anbindung an das Betriebsvermögen des 
vorherigen Wirtschaftsjahres wird der Bedeutung der Bilanz für die Gewinnermittlung 
zweier Wirtschaftsjahre Rechnung getragen (vgl. § 4 Absatz 1 i.V.m. § 5 EStG) und soll 
der zutreffenden Ermittlung und Besteuerung des Totalgewinns des Betriebes dienen. 

Frage: Zum 1. Juli 2020 wurden die geltenden Steuersätze zur Umsatzsteuer auf 16 % 
und 5 % gesenkt. Wie sind die Umsätze zu diesen Steuersätzen in der E-Bilanz auszu-
weisen? 

Antwort: Umsätze zu den ab dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersätzen 16 % und 5 % 
sind in der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 und in der Umsatzsteuererklärung für 
das Kalenderjahr 2020 in der Zeile „Umsätze zu anderen Steuersätzen“ zu erklären. 

Diese Vorgehensweise kann aus Gründen der Einheitlichkeit auch bei der Übermittlung 
der E-Bilanz angewandt werden, mit der Konsequenz, dass die Umsätze zu den ab 
dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersätzen 16 % und 5 % in der entsprechenden Position 
„Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert, sonstige Umsatzsteuers-
ätze“ [is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit.totalOutput.netSales. 
grossSales.otherRateVAT] bzw. „Umsatzerlöse (UKV), in Umsatzerlöse enthaltener 
Bruttowert, sonstige Umsatzsteuersätze“ [is.netIncome.regular.operatingCOGS. 
grossOpProfit.netSales.grossSales.otherRateVAT] enthalten sind. 

Es wird aber auch nicht beanstandet, wenn aus Vereinfachungsgründen für das Wirt-
schaftsjahr 2020 (und abweichende Wirtschaftsjahre 2019/2020 bzw. 2020/2021) die 
Umsätze zu 16 % in der Position „Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener 
Bruttowert, Regelsteuersatz“ [is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. 
totalOutput.netSales.grossSales.generalRateVAT] bzw. „Umsatzerlöse (UKV), in Um-
satzerlöse enthaltener Bruttowert, Regelsteuersatz“ [is.netIncome.regular. 
operatingCOGS.grossOpProfit.netSales.grossSales.generalRateVAT] und die Umsätze 
zu 5 % in der Position „Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert, 
ermäßigter Steuersatz“ [is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. 
totalOutput.netSales.grossSales.reducedRateVAT] bzw. „Umsatzerlöse (UKV), in Um-
satzerlöse enthaltener Bruttowert, ermäßigter Steuersatz“ [is.netIncome.regular.opera-
tingCOGS.grossOpProfit.netSales.grossSales.reducedRateVAT] angegeben werden. 

Um Rückfragen der Finanzverwaltung zu vermeiden, wird dringend empfohlen, in jedem 
Fall den Datensatz zur E-Bilanz einschließlich einem aussagekräftigen Kontennachweis 
zu übermitteln und ggf. zusätzlich Erläuterungen zum jeweiligen Ausweis der Umsätze 
in einer Fußnote vorzunehmen. 
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Frage: Bei der Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ist 
nach Rn. 20.20 des BMF-Schreibens vom 02.01.2025 (BStBl I S. 92) der Ausweis eines 
Ausgleichspostens erforderlich, wenn der Buchwert in der Steuerbilanz niedriger ist als 
in der Handelsbilanz. Wie ist dieser Ausgleichposten in der Taxonomie abzubilden? 

Antwort: Für den Ausweis des Ausgleichspostens soll die Position „Eigenkapital, steu-
erlicher Ausgleichposten“ gewählt werden. Der Wert wird somit auf der Passivseite mit 
negativem Vorzeichen ausgewiesen. 

Frage: Ich bewerte in meinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb die Tiere (teils) mit 
den durch BMF-Schreiben festgelegten Richtwerten. Durch die erstmalige Anwendung 
der im BMF-Schreiben vom 08.12.2025, BStBl I S. 2042, angepassten Richtwerte ent-
steht ein buchtechnischer Umstellungsgewinn. Welche Taxonomieposition verwende 
ich, wenn ich eine Rücklage nach Rn. 31 des genannten BMF-Schreibens zur Vertei-
lung des Umstellungsgewinns bilde? 

Antwort: Für eine Rücklage nach Rn. 31 des BMF-Schreibens vom 08.12.2025, BStBl I 
S. 2042, kann die Taxonomieposition „Sonstige Sonderposten, andere Sonderposten, 
übrige andere Sonderposten“ verwendet werden. 

i) Freitextfelder / Fußnoten 

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Freitextfeldern und Fußnoten? 

Antwort: 

Freitextfelder 

Freitextfelder stellen eigene Positionen der Taxonomie dar, in denen Informationen in 
Prosa (Textform) übermittelt werden können. Sie dienen in der Regel der Erläuterung 
übriger (meist darüber liegender) Positionen. 

Beachte: Da die Formatierungsmöglichkeiten für den Inhalt von Textfeldern stark einge-
schränkt sind, ist anstelle des betreffenden Textfelds die Fußnotenfunktion (siehe un-
ten) zu verwenden. 

Fußnoten 

Die Übermittlung einer Fußnote ist zu jeder Taxonomie-Position möglich (auch zu Frei-
textfeldern). In ihr können Informationen zu der jeweiligen Position in Textform übermit-
telt werden. Der Text in den Fußnoten ist formatierbar. Hinsichtlich der Formatierung 
von Fußnoten sind lediglich die Schriftformatierungen (fett, kursiv, unterstrichen), §§-/ 
Aufzählungslisten und Tabellen zugelassen. 

Soll in der Taxonomie formatierter Text übermittelt werden, ist daher eine Fußnote zu 
verwenden. Die Übermittlung von Bilddateien oder anderen Dateianhängen in Fußnoten 
ist jedoch nicht möglich. 



 

 

Projekt E-Bilanz 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Version 2026-01 / Stand: Januar 2026 

Seite 16 von 36 

 

 

Sollen Erläuterungen zu mehreren Positionen in einer Fußnote zusammengefasst wer-
den, empfiehlt es sich, diese Fußnote zur Position „steuerlicher Erläuterungsbericht“ im 
Berichtsbestandteil „Anhang“ zu übermitteln. 

j) Inländische Unternehmen mit ausländischen Betriebsstätten bzw. 
ausländische Unternehmen mit inländischen Betriebsstätten 

Zur Übermittlung einer E-Bilanz in Fällen inländischer Unternehmen mit ausländischen 
Betriebsstätten und ausländischen Unternehmen mit inländischen Betriebsstätten ver-
gleiche Rz. 2 ff. des BMF-Anwendungsschreibens vom 28.09.2011. 
 

Frage: Kann für eine inländische Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens 
eine E-Bilanz übermittelt werden? 

Antwort: Nach Rz. 4 des BMF-Anwendungsschreibens vom 28.09.2011 ist eine auf die 
inländische Betriebsstätte beschränkte Bilanz und GuV zu übermitteln. Mit der Taxono-
mie 5.3 wurde durch die Einführung der Position „Dotationskapital“ (§ 12 der Betriebs-
stättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV)) in der Bilanz die Voraussetzung für die 
Übermittlung geschaffen. 

Im Berichtsteil „steuerliche Gewinnermittlung“ steht u.a. für Zwecke der Einkünftekorrek-
tur im Zusammenhang mit der Aufteilung von Betriebsstättengewinnen unter Beachtung 
des AOA (Authorized OECD Approach) nach § 1 Absatz 5 Außensteuergesetz (AStG) 
die Position „Hinzurechnungen nach § 1 AStG“ zur Verfügung. In einer Fußnote zu die-
ser Position soll die nach § 3 BsGaV zu erstellende Hilfs- und Nebenrechnung übermit-
telt werden. Da der Berichtsteil „steuerliche Gewinnermittlung“ nicht für Körperschaften 
geöffnet ist, ist die Übermittlung innerhalb des E-Bilanz-Datensatzes für Körperschaften 
nicht möglich. Die Einkünftekorrekturen nach § 1 AStG sind in der Körperschaftsteuer-
erklärung anzugeben. In diesen Fällen kann die Hilfs- und Nebenrechnung freiwillig als 
Fußnote im E-Bilanz-Datensatz zur Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ [is.netIn-
come] übermittelt werden. 

Frage: Wie sind die ausländischen Betriebsstätten inländischer Unternehmen im Rah-
men der E-Bilanz zu berücksichtigen? 

Antwort: Hat ein inländisches Unternehmen eine ausländische Betriebsstätte, ist für 
das Unternehmen als Ganzes eine E-Bilanz abzugeben (vgl. Rz. 3 des BMF-Anwen-
dungsschreibens vom 28.09.2011). Nach Rz. 16 des BMF-Anwendungs-schreibens 
vom 28.09.2011 sind die in den Taxonomien als „Mussfeld“ gekennzeichneten Positio-
nen zwingend zu befüllen (Mindestumfang). Für ein inländisches Unternehmen mit aus-
ländischer Betriebsstätte bedeutet dies, dass die Mussfelder mit den Daten des gesam-
ten Unternehmens („als Ganzes“) befüllt werden müssen. Maßgeblich für die Befüllung 
der einzelnen Mussfelder der E-Bilanz ist der jeweilige Detaillierungsgrad in der ord-
nungsgemäßen Buchführung des inländischen Teils des Unternehmens. Liegt für die 
ausländische Betriebsstätte ein abweichender Detaillierungsgrad vor, so dürfen die Auf-
fangpositionen „soweit aus der/den für die ausländische(n) Betriebsstätte(n) geführten 
Buchführung(en) nicht anders zuordenbar“ verwendet werden. 
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Im Einzelnen sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

1. Die Buchhaltung der ausländischen Betriebsstätte wird in der inländischen Buch-
haltung des Unternehmens abgebildet. Ein eigenständiger Buchungskreis wird 
nicht geführt.  
 
Das Unternehmen gibt in diesem Fall einen E-Bilanz-Datensatz ab, der die Wirt-
schaftsgüter und Ergebnisse der ausländischen Betriebstätte mit umfasst. 

2. Das Unternehmen führt eine Buchhaltung für die ausländischen Betriebsstätten 
in einem eigenständigen Buchungskreis. 
 
Das Unternehmen hat die Wirtschaftsgüter und Ergebnisse für die inländische 
und die ausländische Betriebsstätte zusammengefasst und in einem E-Bilanz-
Datensatz ohne Aufteilung zu übermitteln. 

3. Das Unternehmen führt die Betriebsstättenbuchhaltung gesondert nach ausländi-
schem Recht. Für den HGB-Abschluss werden die Bilanzwerte der Wirtschafts-
güter und die Ergebnisse der ausländischen Betriebsstätte in die inländische 
Buchhaltung übernommen. 
 
Das Unternehmen übermittelt einen Datensatz ohne Aufteilung. 

4. Das Unternehmen führt eine Betriebsstättenbuchhaltung und kann die Wirt-
schaftsgüter nicht einzelnen Taxonomiepositionen zuordnen, da die Buchhaltung 
nach den ausländischen Anforderungen mit einem abweichenden Detaillierungs-
grad und/oder nach einem ausländischen Kontenplan eingerichtet wurde. 

Für diesen Fall wurden Auffangpositionen in die Taxonomie eingefügt. Das Un-
ternehmen kann diese Auffangpositionen nutzen und das Ergebnis der ausländi-
schen Betriebsstätte(n) in der Position „Ergebnis der ausländischen Betriebsstät-
ten, soweit aus der/den für die ausländische(n) Betriebsstätte(n) geführten Buch-
führung(en) nicht anders zuordenbar“ erfassen. Bei steuerlichen Wertunterschie-
den ist die Überleitungsrechnung zu nutzen. Das Ergebnis fließt in den steuerli-
chen Sammelposten ein („Sammelposten für Gewinnänderungen aus der Über-
leitungsrechnung“). 

Besitzt die Bundesrepublik Deutschland nach einem anwendbaren Doppelbe-
steuerungsabkommen nicht das Besteuerungsrecht und wird die Doppelbesteue-
rung durch Freistellung der Gewinne der ausländischen Betriebsstätte(n) vermie-
den, ist der freizustellende Gewinn im Berichtsteil steuerliche Gewinnermittlung 
in der Position „Ausländische Einkünfte bzw Erträge, die aufgrund von DBA steu-
erfrei sind“ zu übermitteln. In einer Fußnote zu dieser Position soll die nach § 3 
BsGaV zu erstellende Hilfs- und Nebenrechnung dargestellt werden. Da der Be-
richtsteil nicht für Körperschaften geöffnet ist, steht die Position für diese nicht 
zur Verfügung. Der freizustellende Gewinn ist in der Körperschaftsteuererklärung 
anzugeben. In diesen Fällen kann die Hilfs- und Nebenrechnung freiwillig als 
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Fußnote im E-Bilanz-Datensatz zur Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ 
[is.netIncome] übermittelt werden. 

k) Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung 

Frage: Wie ist die Mussfeldtiefe bei der Übermittlung einer Handelsbilanz mit Überlei-
tungsrechnung abzubilden? 

Antwort: Grundsätzlich ist die Mussfeldtiefe (z.T. oder in der Breite) bereits in der Han-
delsbilanz abzubilden. Dann sind in der Überleitungsrechnung die steuerlich unzulässi-
gen Positionen entsprechend überzuleiten. 

Es wird aber nicht beanstandet, wenn die Handelsbilanz nicht in der geforderten Muss-
feldtiefe übermittelt wird, diese aber durch die Umgliederung innerhalb der „Steuerlichen 
Modifikationen“ erreicht wird. Infolgedessen sind die zugehörigen Mussfelder der Han-
delsbilanz in diesem Fall mit „NIL“ zu übermitteln. 

Durch die Umgliederung muss die geforderte Mussfeldtiefe dargestellt werden. Nach 
Übermittlung wird verwaltungsintern aus Handelsbilanz und Überleitungsrechnung eine 
Steuerbilanz errechnet, die dann der Mussfeldüberprüfung unterworfen wird. 

Frage: Wie ist bei Übermittlung einer Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung die Ge-
winn- und Verlustrechnung abzubilden? 

Antwort: Die einzelnen Positionen der GuV sollen wie bei der Bilanz ebenfalls einzeln 
übergeleitet werden. Bei fehlender Zuordnungsmöglichkeit von erfolgswirksamen Ab-
weichungen in der Überleitungsrechnung zu einzelnen GuV-Posten kann diese Gewin-
nänderung auch in einer Summe in der Position „Sammelposten für Gewinnänderungen 
aus der Überleitungsrechnung“ aufgeführt werden. Es wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn für die GuV sämtliche Umgliederungen und Wertanpassungen in den Sammel-
posten einfließen. 

Frage: Die Rechenregeln der Überleitungsrechnung sind aktuell nicht in der Taxonomie 
hinterlegt, werden jedoch zur Plausibilisierung der Datensätze verwendet. Wie errech-
net sich der steuerliche Datensatz aus Handelsbilanz und Überleitungsrechnung? 

Antwort: Aus der Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung wird ein steuerlicher Daten-
satz berechnet. Hierbei ist folgende Rechensyntax zugrunde gelegt:  

o  Handelsbilanzieller Wert 
+/- Wertänderung der Vorperioden  
+/- Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr 
= Steuerbilanzieller Wert 
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Demzufolge gilt für die zu übermittelnden Werte: 

o  Wertänderung der Vorperioden  
+ /- Wertänderung aus dem aktuellen Wirtschaftsjahr 
= Gesamte Wertänderung einer Position 

l) Steuerbilanz 

Frage: Muss es sich bei der Steuerbilanz (Bilanzierungsstandard = „deutsches Steuer-
recht“) stets um eine gebuchte Steuerbilanz handeln? 

Antwort: Grundsätzlich geht die Finanzverwaltung bei Deklarierung der E-Bilanz als 
„Steuerbilanz“ von einer gebuchten Steuerbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
aus. Technisch ist es allerdings auch möglich, eine gebuchte Handelsbilanz durch eine 
interne Überleitungsrechnung in eine Bilanz mit steuerrechtlich zutreffenden Wertansät-
zen zu berechnen und als „Steuerbilanz“ zu übermitteln. Wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, ist auch eine Gewinn- und Verlustrechnung mit steuerlichen Werten 
zu erstellen und zu übermitteln. 

m) Unternehmen mit Betrieben gewerblicher Art oder wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben  

Frage: Muss für den Betrieb gewerblicher Art oder den wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb die Bilanz auch elektronisch abgegeben werden? 

Antwort: Sind für einen Betrieb gewerblicher Art oder einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, ist dieser Da-
tensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln (vgl. hierzu auch Informations-
schreiben des BMF zur „Elektronischen Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen nach § 5b EStG („E-Bilanz“); Übermittlungspflichten für steuerbe-
günstigte Körperschaften“ vom 19.12.2013). 

Aufgrund der Übergangsregelung im BMF-Schreiben vom 28.09.2011 gilt die elektroni-
sche Übermittlungspflicht jedoch erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2014 beginnen. 

Frage: Wie können die Positionen für den Betrieb gewerblicher Art oder den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb angekündigt werden? 

Antwort: Mit der Taxonomieversion 5.3 wurde hierfür in den GCD die Auswahlpositio-
nen „Unternehmen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb oder Betrieb gewerblicher Art“ 
(ab Taxonomieversion 5.4 Umbenennung in „Unternehmen mit Gewinnermittlung für be-
sondere Fälle“) und „Übermittlungsvariante bei Unternehmen mit wirtschaftlichem Ge-
schäftsbetrieb oder Betrieb gewerblicher Art“ eingeführt.  
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Die Eintragungen zu den GCD beziehen sich auf das berichtende (Gesamt)unter-neh-
men. Sie gelten grundsätzlich auch für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe bzw. Be-
trieb(e) gewerblicher Art im Berichtsteil „Steuerliche Gewinnermittlung für besondere 
Fälle“. 

Frage: Welche Berichtsteile sind von der steuerbegünstigten Körperschaft bzw. der ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts zu übermitteln? 

Antwort: Das BMF-Schreiben vom 13.06.2014 (BStBl I S. 886) sieht folgende Wahl-
möglichkeiten vor: 

• Zusätzlich zu den originären Berichtsteilen für die Gesamtkörperschaft kann im 
Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle“ die Da-
tenstruktur der Berichtsteile „Bilanz“ und „GuV“ für den steuerrelevanten Ge-
schäftsbereich genutzt werden. 

• Soll lediglich eine Bilanz ausschließlich für den partiell steuerpflichtigen Teilbe-
reich übermittelt werden, so ist für die Datenübermittlung nur der Berichtsbe-
standteil „Steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle“ zu verwenden 
(Übermittlung ausschließlich steuerlicher Werte). Hierbei besteht die Möglichkeit, 
sowohl die Bilanz und GuV als auch nur die GuV für den partiell steuerpflichtigen 
Teilbereich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln. 

• Sollte die Gesamtkörperschaft nur eine Gesamtbilanz sowie eine Gesamt-GuV 
aufgestellt und den Gewinn des partiell steuerpflichtigen Teilbereichs lediglich in 
einer (außerbilanziellen) Nebenrechnung ermittelt haben, ist das Ergebnis der 
Nebenrechnung im Berichtsteil „Steuerliche Gewinnermittlung für besondere 
Fälle“ zu übermitteln. In der dazugehörigen Erläuterungsposition (Fußnote, siehe 
Tz. 4 Buchst. i)) ist die Nebenrechnung darzustellen. 

5 Zeitpunkt der Übermittlung 

Frage: Besteht für die E-Bilanz eine eigenständige Abgabepflicht bzw. hat sich hinsicht-
lich der Abgabefristen etwas zur bisherigen Regelung geändert? 

Antwort: Hinsichtlich der Pflichten zur Abgabe und der einzuhaltenden Abgabefristen 
ergeben sich durch die Einführung der E-Bilanz keine Änderungen. 

Frage: Muss die Bilanz gemeinsam mit der Steuererklärung abgegeben werden oder 
kann die Bilanz auch nachgereicht werden? 

Antwort: Die Übermittlung einer E-Bilanz und zugehöriger Erklärung/en erfolgt jeweils 
technisch unabhängig voneinander. 
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6 Zeitlicher und sachlicher Anwendungsbereich 

Frage: Ab wann ist elektronisch zu übermitteln? 

Antwort: Nach § 52 Absatz 15a EStG sind Jahresabschlüsse für alle Wirtschaftsjahre 
elektronisch zu übermitteln, die nach dem 31.12.2010 beginnen. Dieser Anwendungs-
zeitpunkt wurde nach § 51 Absatz 4 Nr. 1c EStG um ein Jahr verschoben. Damit gilt die 
elektronische Übermittlungsverpflichtung nun für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 beginnen. Nach Rz. 26 und 27 des BMF-Anwendungsschreibens vom 
28.09.2011 ist es nicht zu beanstanden, wenn für das erste Wirtschaftsjahr, das nach 
dem 31.12.2011 beginnt, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für dieses 
Jahr noch nicht gemäß § 5b EStG nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernübertragung übermittelt werden. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind 
in diesen Fällen in Papierform ohne Taxonomiegliederung abzugeben. 

Frage: Was gilt für Unternehmer, die nicht bilanzieren, sondern eine Einnahmenüber-
schussrechnung (EÜR) abgeben? 

Antwort: Nicht bilanzierende Unternehmen müssen keinen E-Bilanz-Datensatz abge-
ben. Zu beachten ist allerdings die ab Veranlagungszeitraum 2011 geltende Verpflich-
tung zur Abgabe der Steuererklärungen in elektronischer Form. Dies gilt für alle Unter-
nehmen mit betrieblichen Einkünften. Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 sind grund-
sätzlich alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung 
ermitteln, zur Übermittlung der standardisierten Anlage EÜR nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernübertragung verpflichtet (vgl. § 60 Absatz 4 EStDV). 

Frage: Welche Bedeutung hat die E-Bilanz für Betriebsprüfungen? 

Antwort: Mit der E-Bilanz erhält die Finanzverwaltung Daten, die zu einer zeitnäheren 
und treffgenaueren Auswahl der zu prüfenden Betriebe genutzt werden können. Der 
Datensatz liefert somit einen wichtigen Ansatzpunkt dafür, dass sowohl Steuerpflichtige 
als auch die Verwaltung zeitnah nur mit Prüfungen belastet werden, die zur Aufdeckung 
steuerlicher Risiken führen. 

7 Härtefallantrag 

Frage: Wer ist für den Härtefallantrag zuständig? Was sind die Voraussetzungen? 

Antwort: Ein Härtefallantrag nach § 5b Absatz 2 EStG i.V.m. § 150 Absatz 8 AO ist 
beim jeweils zuständigen Finanzamt zu stellen. Ein Härtefallantrag ist begründet, wenn 
die Einhaltung der elektronischen Übermittlungsverpflichtung aus persönlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen unzumutbar ist. 
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8 Datenschutz/Steuergeheimnis 

Frage: Können andere Unternehmen die E-Bilanzen abrufen? Wenn ja, über welches 
Portal? 

Antwort: Die eingereichten Unterlagen dienen nur dem Besteuerungsverfahren und un-
terliegen dem Steuergeheimnis. Sie können von anderen Unternehmen nicht eingese-
hen werden. Daher gibt es auch kein entsprechendes Portal. 

Frage: Inwieweit ist der Datenschutz beim Verfahren E-Bilanz gewährleistet? 

Antwort: Die Übermittlung der Datensätze erfolgt als authentifizierte ELSTER-Übermitt-
lung. Eine Einsichtnahme in die Daten durch Dritte ist – anders als etwa beim Bundes-
anzeiger (dort Hintergrund: Veröffentlichung) – nicht möglich. Die Daten unterliegen 
dem Steuergeheimnis. 

9 Technik der Übermittlung 

Frage: Muss die E-Bilanz elektronisch signiert oder verschlüsselt werden? 

Antwort: Die Übermittlung der E-Bilanz erfolgt authentifiziert über ELSTER. Eine digi-
tale Signatur ist nicht erforderlich. 

Frage: Ist für die Übermittlung der E-Bilanz ein gesondertes Zertifikat erforderlich? 

Antwort: Nein, für die Übermittlung der E-Bilanz kann ein bereits vorhandenes Zertifikat 
verwendet werden. Das Zertifikat gibt lediglich an, „wer“ der Datenübermittler ist.  

Frage: Werden die zu übermittelnden Instanzen validiert / plausibilisiert? 

Antwort: Die XBRL-Instanzen werden clientseitig mithilfe des durch die Verwaltung be-
reitgestellten Elster Rich Client (ERiC) validiert und plausibilisiert. 

Frage: Was ist Inhalt der Plausibilisierung? 

Antwort: Die genauen Vorgaben, die bei der Übermittlung im Rahmen der Plausibilisie-
rung abgeprüft werden, ergeben sich aus dem nach Fertigstellung des Datensatzes auf 
www.esteuer.de/#finanzantrag veröffentlichten Technischen Leitfaden. 

Frage: Ist eine Portallösung für die Datenübermittlung geplant? 

Antwort: Eine Möglichkeit des Uploads der E-Bilanz z.B. auf „Mein ELSTER“ ist nicht 
möglich und auch nicht geplant.  

http://www.esteuer.de/#finanzantrag
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Frage: Woran erkenne ich, wenn die E-Bilanz nicht angenommen wird und was ist dann 
zu veranlassen? 

Antwort: Schlagen Validierung oder Plausibilisierung durch ERiC fehl, so wird ein Hin-
weis über die nicht erfolgreiche Übermittlung ausgegeben. Zudem wird auf die aufgetre-
tenen Fehler einzeln und im Klartext hingewiesen. Diese sind für eine erfolgreiche Über-
mittlung zu berichtigen. Nach erfolgreicher Übermittlung der E-Bilanz wird ein sog. 
Übertragungsprotokoll zurück übermittelt. 

Frage: Wie wird eine geänderte Bilanz eingereicht und wie erfährt das Finanzamt, wel-
che Bilanz die aktuelle ist? 

Antwort: Eine geänderte Bilanz ist als eigener, neuer Datensatz einzureichen. In den 
Grunddaten/GCD ist die Angabe zu machen, dass es sich um eine geänderte Bilanz 
handelt (siehe im Datenschema/GCD: Status des Berichts ➔ erstmalig / berichtigt / ge-
ändert / berichtigt und geändert / sonstige Korrektur / identischer Abschluss mit differen-
zierteren Informationen). Innerhalb der Finanzverwaltung können sowohl die ursprüng-
lich übermittelte E-Bilanz als auch die geänderte E-Bilanz angesehen werden. 

Frage: Wird ein Erfassungstool zur Verfügung gestellt, um Daten der E-Bilanz durch 
manuelle Eingabe zu erfassen? 

Antwort: XBRL bietet die Möglichkeit, aus elektronischen Buchführungssystemen Da-
ten voll automatisiert in die Positionen der E-Bilanz zu übernehmen. Ein Erfassungstool 
zur händischen Erfassung ist nicht dazu geeignet, die mit dem Verfahren angestrebte 
vollelektronische Kette von der Buchführung bis zur Verarbeitung im Finanzamt zu ge-
währleisten. Von Verwaltungsseite wird daher ein solches Erfassungstool nicht angebo-
ten. 

Für Steuerpflichtige, denen die elektronische Übermittlung aus persönlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen unzumutbar ist, besteht die Möglichkeit, einen Härtefallantrag 
nach § 5b Absatz 2 EStG i.V.m. § 150 Absatz 8 AO zu stellen. 

Frage: Welche Anbieter stellen eine Softwarelösung bereit, mit der ich die E-Bilanz 

elektronisch übermitteln kann? 

Antwort: Auf www.esteuer.de/#finanzantrag wird unter „Weitere Informationen“ ein Link 
zu einer Anbieterübersicht der Software-Produkte, die die E-Bilanz unterstützen, bereit-
gestellt. Hier können Sie gezielt nach Software-Anbietern suchen. 

http://www.esteuer.de/#finanzantrag
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10 Besonderheiten bei Personengesellschaften und Mitunterneh-
merschaften 

a) Allgemeines 

Frage: Sind Ergänzungs- und Sonderbilanzen in einem eigenen Datensatz zu übertra-
gen? 

Antwort: Jede Ergänzungs- und Sonderbilanz ist als eigener Datensatz zu übermitteln. 

Die Übermittlung eines Datensatzes hat auch dann zu erfolgen, wenn die Bilanzsumme 
einer Sonderbilanz Null beträgt und Sonderbetriebseinnahmen oder -ausgaben vorlie-
gen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung anzugeben sind. Im Eigenkapitalbereich 
der Bilanz liegen in diesen Fällen nur sich verrechnende Werte (i. d. R. Jahresüber-
schuss /-fehlbetrag und Entnahme bzw. Einlage) vor. 

Zur Übermittlung ist in den GCD-Daten die Auswahl „Bilanzart steuerlich“ = „Ergän-
zungsbilanz“ oder „Sonderbilanz“ zu treffen. Zusätzlich sind in den Grunddaten gesell-
schafter-spezifische Angaben zu machen. 

Frage: Wie berichte ich Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben?  

Antwort: Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben sind in der 
Sonderbilanz auszuweisen. Sonderbilanzen sind als eigener Datensatz zu übertragen. 
Im Datensatz der Gesamthand sind Sonderbetriebseinnahmen, 
Sonderbetriebsausgaben oder ein daraus resultierender Saldo nicht zu berücksichtigen 
(auch nicht im Berichtsteil „steuerliche Gewinnermittlung“). Die Gewinne/Verluste der 
Gesamthand, der Sonder- und Ergänzungsbilanzen werden in der 
Feststellungserklärung in eigenen Zeilen erklärt und danach der Gesamtgewinn 
berechnet. Im E-Bilanz-Datensatz erfolgt keine Gesamtgewinnberechnung. 

b) Angaben bei Übermittlung der E-Bilanz für eine Personengesell-
schaft oder Mitunternehmerschaft 

Frage: Ein Gesellschafter ist im Laufe des Wirtschaftsjahres aus der Gesellschaft aus-
geschieden. Wie berichte ich den Anteil? 

Antwort: Anzugeben ist der jeweilige Beteiligungsschlüssel an der Gesellschaft mit 
dem Anteil, mit dem der Gesellschafter im Wirtschaftsjahr zuletzt beteiligt war. Bei der 
Prüfung wird es nicht beanstandet, wenn die Summe der Anteile aller Gesellschafter 
insgesamt mehr als 1/1 ergibt. 

Hinweis: Erhält der ausgeschiedene Gesellschafter in den Folgejahren noch Leistun-
gen aus der Gesellschaft, kann ggf. auch eine Sonderbilanz zu erstellen sein (z.B. Pen-
sionsleistungen). Der ausgeschiedene Gesellschafter ist folglich in der E-Bilanz für die 
Gesellschaft weiterhin unter „Gesellschafter/(Sonder-)Mitunternehmer“ in den GCD 
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aufzuführen und der Beteiligungsschlüssel im Zähler mit 0 zu berichten. Der Gesell-
schafter ist in diesen Fallvarianten der Gesellschaftergruppe „In Vorjahren ausgeschie-
dene Gesellschafter und deren Rechtsnachfolger“ zuzuordnen. 

Frage: Wie berichte ich den Anteil einer Komplementär-GmbH, die selbst nicht am Ver-
mögen der Gesellschaft beteiligt ist, sondern deren Leistung sich auf die Übernahme 
der Geschäftsführung und auf die persönliche Haftung beschränkt? 

Antwort: In diesem Fall ist im Beteiligungsschlüssel der Zähler mit 0 zu berichten. Im 
Nenner darf hingegen (aus mathematischen Gründen) keine 0 stehen.  

Hinweis: Das gleiche gilt für einen (steuerlich) mittelbar Beteiligten; hier ist der Zähler 
ebenfalls mit 0 anzugeben. 

Frage: Muss auch eine Kapitalkontenentwicklung für die Gesellschafter mit der E-Bilanz 
für die Personengesellschaft mitübermittelt werden? 

Antwort: Ja, für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, besteht eine 
Verpflichtung zur Übermittlung des Berichtsteils „Kapitalkontenentwicklung für Perso-
nenhandelsgesellschaften und andere Mitunternehmerschaften“. Hier ist für jeden Ge-
sellschafter, der als „Vollhafter“ oder „Teilhafter“ angegeben wird, die Entwicklung des 
diesem Gesellschafter zuzuordnenden Kapitals zu übermitteln. 

Frage: Wie ist der Ergebnisanteil des einzelnen Gesellschafters in der Steuerbilanz für 
die Personengesellschaft zu berichten? 

Antwort: Der auf den jeweiligen Gesellschafter entfallende Anteil am Jahresüber-
schuss/-fehlbetrag ist im Berichtsteil „Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsge-
sellschaften und andere Mitunternehmerschaften“ unter „Eigenkapitalkonten“ in der Po-
sition „Ergebnisanteil“ zu berichten.  

Wird der Anteil des Gesellschafters an dem Steuerbilanzgewinn vollständig oder teil-
weise auf einem als Fremdkapital einzustufenden Gesellschafterkonto erfasst (vgl. zur 
steuerlichen Einordnung von Kapitalkonten der Gesellschafter das BMF-Schreiben vom 
30.05.1997, BStBl I S. 627), ist im Berichtsteil „Kapitalkontenentwicklung für Personen-
handelsgesellschaften und anderer Mitunternehmerschaften“ insoweit neben dem o.g. 
Ergebnisanteil auch eine Entnahme zu berücksichtigen. Die Entnahme mindert das 
durch den Ergebnisanteil erhöhte Kapital, so dass im Ergebnis die Höhe des Endkapi-
tals unverändert bleibt. Im Sonderbereich des jeweiligen Gesellschafters ist in diesem 
Fall regelmäßig korrespondierend eine Einlage zu erfassen. 



 

 

Projekt E-Bilanz 

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Version 2026-01 / Stand: Januar 2026 

Seite 26 von 36 

 

 

c) Angaben bei Übermittlung einer Sonder- oder Ergänzungsbilanz 

Frage: An welches Finanzamt muss die Sonder- oder Ergänzungsbilanz übermittelt 
werden? 

Antwort: Die Zuordnung einer Sonder- oder Ergänzungsbilanz zum jeweils zuständigen 
Finanzamt erfolgt aufgrund der im ELSTER-Header angegebenen Bundesfinanzamts-
nummer der Gesellschaft. In den GCD-Daten ist daher neben der Steuernummer des 
Gesellschafters auch die Steuernummer der Gesellschaft anzugeben. In welchen Positi-
onen die Steuernummern einzutragen sind, wird nachfolgend erläutert. 

Frage: In welcher Position muss in den GCD-Daten die Steuernummer der Gesellschaft 
und in welcher Position die Steuernummer des Gesellschafters oder Mitunternehmers 
eingetragen werden? 

Antwort: Die Steuernummer der Gesellschaft ist unter „Bericht gehört zu“ [genInfo.re-
port.id.accordingTo] unter „Unternehmenskennnummern, Gesamthand“ [genInfo.re-
port.id.accordingTo.idNo] einzutragen. Die Steuernummer des Gesellschafters ist unter 
„Unternehmenskennnummern“ [genInfo.company.id.idNo] einzutragen. 

Hinweis: Bei Übermittlung einer Eröffnungsbilanz liegt evtl. noch keine Steuernummer 
vor. In diesem Fall reicht es aus, wenn die 4stellige Bundesfinanzamtsnummer angege-
ben wird. 

Frage: Was muss ich bei „Name des Unternehmens“ [genInfo.company.id.name] und 
„Firmensitz“ [genInfo.company.id.location] eintragen – die Angaben zur Gesellschaft 
oder zum Gesellschafter? 

Antwort: Bei Übermittlung einer Sonder- oder Ergänzungsbilanz sind hier der Name 
und die Adresse des Gesellschafters oder Mitunternehmers einzutragen. Der Name des 
Gesellschafters oder Mitunternehmers ist zusätzlich noch unter „Name des Gesellschaf-
ters“ [genInfo.company.id.shareholder.name] anzugeben. 

Frage: Was mache ich, wenn ein ausländischer Gesellschafter beteiligt ist, der keine 
inländische Steuernummer hat? 

Antwort: Liegt tatsächlich keine inländische Steuernummer vor, können die 
Eintragungen zur Steuernummer des Gesellschafters unter 
„Unternehmenskennnummern“ [genInfo.company.id.idNo] entfallen. Es ist aber 
zwingend die Steuernummer der Gesellschaft unter „Bericht gehört zu“ 
[geninfo.report.id.accordingTo] anzugeben. Zudem sind aus Zuordnungsgründen 
zwingend weitere Angaben zum Gesellschafter erforderlich, wie z.B. Name des 
Gesellschafters oder Nummer des Beteiligten aus der Feststellungserklärung. 
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Frage: Kann ich für einen Gesellschafter mehrere Sonder- und Ergänzungsbilanzen 
übermitteln? 

Antwort: Für jeden Gesellschafter ist zu einem Bilanzstichtag nur jeweils eine Sonder- 
und Ergänzungsbilanz zu übermitteln. Im Fall der Korrektur siehe Tz. 4 Buchst. d). 

Frage: Welche Rechtsform muss ich bei Übermittlung einer Sonder- oder Ergänzungs-
bilanz angeben? 

Antwort: Bei Übermittlung einer Sonder- oder Ergänzungsbilanz ist die Rechtsformart 
„Mitunternehmer“ auszuwählen.  

11 Übermittlungspflicht bei Mitunternehmerschaften nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens 

Frage: Ist bei separater Abgabe der GewSt-Erklärung auch zwingend eine E-Bilanz mit 
einzureichen bzw. zu übermitteln? 

Antwort: Der Insolvenzverwalter über das Vermögen einer Personengesellschaft ist 
vorbehaltlich des § 5b Absatz 2 EStG zur elektronischen Übermittlung gemäß § 5b Ab-
satz 1 EStG verpflichtet, wenn ihm die Abgabepflicht für eine Steuer- oder Feststel-
lungserklärung obliegt, für die die E-Bilanz von Bedeutung ist (insbesondere die Gewer-
besteuererklärung oder die Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
der Besteuerungsgrundlagen). In diesem Fall hat er auch die nach § 51 Absatz 4 Nr. 1b 
EStG vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder be-
stimmten Mussangaben, die die Feststellungsbeteiligten betreffen, an das Finanzamt zu 
übermitteln. 

12 Übermittlungspflicht im Zusammenhang mit Investitionsab-
zugsbeträgen nach § 7g EStG 

Frage: Sind Angaben zu § 7g EStG in der E-Bilanz vorzunehmen?  

Antwort: Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) 
wurde § 7g Absatz 1 bis 4 und 7 EStG (Investitionsabzugsbeträge) geändert. Die Neu-
regelung ist erstmals für Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in nach dem 
31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden. Gemäß die-
ser Neuregelung sind die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängigmachun-
gen nach § 7g EStG bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 oder § 5 EStG im 
Rahmen der E-Bilanz (§ 5b EStG) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernübertragung zu übermitteln (§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 EStG).  
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Nach Rn. 24 des BMF-Schreibens vom 20.03.2017 (BStBl I S. 423) ist bei Inanspruch-
nahme, Hinzurechnung oder Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen so-
wie entsprechenden Änderungen nach der erstmaligen Übermittlung eines Datensatzes 
jeweils ein neuer Datensatz mittels E-Bilanz zu versenden. Im Einzelnen sind die Daten 
mit folgenden Datensätzen zu übermitteln: 
 

Vorgang §§ 4 Absatz 1, 5 EStG  

Investitionsabzugsbeträge, 
§ 7g Absatz 1 EStG  
(Rn. 21 bis 23) 

E-Bilanz-Datensatz Abzugsjahr  

Hinzurechnung,  
§ 7g Absatz 2 EStG  
(Rn. 27 und 28) 

E-Bilanz-Datensatz Wirtschaftsjahr der Hinzurech-
nung (mit Angabe des Abzugsjahres/ der Abzugs-
jahre) 

 

Rückgängigmachung,  
§ 7g Absatz 3 EStG  
(Rn. 31 bis 34) 

neuer E-Bilanz-Datensatz Abzugsjahr (Korrektur 
ursprünglicher Abzugsbetrag) 

 

Rückabwicklung,  
§ 7g Absatz 4 EStG  
(Rn. 35 bis 52) 

neue E-Bilanz Datensätze Wirtschaftsjahr der Hin-
zurechnung und ggf. Abzugsjahr (entsprechend 
der „Verwendung“ betroffener Abzugsbeträge, vgl. 
Rn. 51 und 52) 

 

 

Eine Ausnahme gilt für Körperschaftsteuerpflichtige: Die Abzugsbeträge, Hinzurechnun-
gen und Rückgängigmachungen nach § 7g EStG sind in der Körperschaftsteuererklä-
rung anzugeben. 

In der Taxonomie sind hierfür folgende Positionen im Berichtsteil „steuerliche Gewinner-
mittlung“ enthalten: 

• Abrechnungen: 

Investitionsabzugsbetrag § 7g EStG  

 Summe der im lfd. Jahr gebildeten Investitionsabzugsbeträge  

 im Folgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge 
nach § 7g Abs. 3 EStG 

 

 im Zweitfolgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge 
nach § 7g Abs. 3 EStG 

 

 im Drittfolgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge 
nach § 7g Abs. 3 EStG 

 

 im Viertfolgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge 
nach § 7g Abs. 3 EStG 
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• Zurechnungen 

Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrages § 7g Abs. 2 EStG  

 Hinzurechnungen aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr  

 Hinzurechnungen aus dem 2. vorangegangenen Wirtschaftsjahr  

 Hinzurechnungen aus dem 3. vorangegangenen Wirtschaftsjahr  

 Hinzurechnungen aus dem 4. vorangegangenen Wirtschaftsjahr  
(ab Taxonomie 6.5) 

 

 Hinzurechnungen aus dem 5. vorangegangenen Wirtschaftsjahr  
(ab Taxonomie 6.6) 

 

 Hinzurechnungen aus dem 6. vorangegangenen Wirtschaftsjahr  
(ab Taxonomie 6.6) 

 

 

Frage: Mit welchen Werten sind die außerbilanziell vorgesehenen Taxonomiepositionen 
bezogen auf die Kalenderjahre zu übermitteln? 

Antwort: Die Übermittlungspflicht ist anhand eines Beispielsfalls mit Abwandlungen 
dargestellt: 

Ausgangsfall:  
Im Jahr 2018 wurde erstmalig ein Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 100 T€ abge-
zogen. Bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um eine Körperschaft. Die E-Bilanz 
wird mit der Taxonomieversion 6.2 übermittelt. 

In dem E-Bilanz-Datensatz für das Abzugsjahr 2018 ist die Taxonomieposition „Summe 
der im lfd. Jahr gebildeten Investitionsabzugsbeträge“ mit einem Wert von 100 T€ zu 
übermitteln. 

Fortführung Variante 1:  
Es werden keine (ausreichenden) begünstigten Investitionen getätigt. Der in 2018 in An-
spruch genommene Investitionsabzugsbetrag wird bis zum Ende des dreijährigen In-
vestitionszeitraums nicht nach § 7g Absatz 2 Satz 1 EStG hinzugerechnet. Er ist nach 
§ 7g Absatz 3 EStG rückgängig zu machen. 

Der E-Bilanz-Datensatz für das Abzugsjahr 2018 ist mit der Taxonomieposition „im Dritt-
folgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Absatz 3 EStG“ 
und einem Wert von 100 T€ erneut zu übermitteln. Die Taxonomieposition „Summe der 
im lfd. Jahr gebildeten Investitionsabzugsbeträge“ bleibt unverändert. 

Fortführung Variante 2:  
Die Investitionsabsicht für den in 2018 in Anspruch genommenen Investitionsabzugsbe-
trag wird bereits in 2020 (vor Ablauf des Drei-Jahres-Zeitraums) aufgegeben. Auf An-
trag können Investitionsabzugsbeträge auch vorzeitig freiwillig ganz oder teilweise rück-
gängig gemacht werden (§ 7g Absatz 3 Satz 1 letzter Teilsatz EStG). 
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Der E-Bilanz-Datensatz für das Abzugsjahr 2018 ist mit der Taxonomieposition „im 
Zweitfolgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Absatz 3 
EStG“ und einem Wert von 100 T€ erneut zu übermitteln. Die Taxonomieposition 
„Summe der im lfd. Jahr gebildeten Investitionsabzugsbeträge“ bleibt unverändert. 

Fortführung Variante 3:  
In 2020 erfolgt eine begünstigte Investition; der in 2018 in Anspruch genommene Inves-
titionsabzugsbetrag soll darauf in voller Höhe übertragen werden. Es erfolgt eine Hinzu-
rechnung nach § 7g Absatz 2 EStG. 

In dem E-Bilanz-Datensatz für 2020 ist die Taxonomieposition „Hinzurechnungen aus 
dem 2. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ mit einem Wert von 100 T€ zu übermitteln. 
Der E-Bilanz-Datensatz 2018 bleibt unberührt. 

Abwandlung 3a:  
Das in 2020 angeschaffte Wirtschaftsgut, auf das der Investitionsabzugsbetrag übertra-
gen wurde, wird im Folgejahr schädlich verwendet. Eine Hinzurechnung bei anderen 
begünstigten Wirtschaftsgütern ist nicht möglich; der Drei-Jahres-Zeitraum endet mit 
Ablauf des Kalenderjahres 2021. 

Sowohl für das Kalenderjahr 2018 (Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrages), 
als auch für das Kalenderjahr 2020 (Investitionsjahr des im Folgejahr steuerschädlich 
verwendeten Wirtschaftsgutes) sind erneut E-Bilanz-Datensätze einzureichen. 

Der E-Bilanz-Datensatz für das Abzugsjahr 2018 ist mit der Taxonomieposition „im Dritt-
folgejahr rückgängig gemachte Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Absatz 3 EStG“ 
und einem Wert von 100 T€ erneut zu übermitteln. 

Der E-Bilanz-Datensatz für das Investitionsjahr 2020 ist mit der Taxonomieposition „Hin-
zurechnungen aus dem 2. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ mit 0 € [bisher 100 T€] er-
neut zu übermitteln 

Hinweis: Soweit Herabsetzungsbeträge nach § 7g Absatz 2 Satz 2 EStG bzw. Sonder-
abschreibungen nach § 7g Absatz 5 EStG in Anspruch genommen wurden, sind weitere 
Änderungen in der Bilanz und GuV vorzunehmen. 

Abwandlung 3b:  
Das in 2020 angeschaffte Wirtschaftsgut, auf das der Investitionsabzugsbetrag übertra-
gen wurde, wird im Folgejahr schädlich verwendet. Eine Hinzurechnung bei einem in 
2021 angeschafften Wirtschaftsgut ist möglich. 

Sowohl für das Kalenderjahr 2020 (Investitionsjahr des im Folgejahr steuerschädlich 
verwendeten Wirtschaftsgutes), als auch für das Kalenderjahr 2021 (Investitionsjahr) 
sind (erneut) E-Bilanz-Datensätze einzureichen. Der E-Bilanz-Datensatz für 2018 bleibt 
unberührt. 

Der E-Bilanz-Datensatz für das Investitionsjahr 2020 ist mit der Taxonomieposition „Hin-
zurechnungen aus dem 2. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ mit 0 € [bisher 100 T€] er-
neut zu übermitteln. 
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Der E-Bilanz-Datensatz für das Investitionsjahr 2021 ist mit der Taxonomieposition „Hin-
zurechnungen aus dem 3. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ mit 100 T€ zu übermitteln. 

Hinweis: Soweit Herabsetzungsbeträge nach § 7g Absatz 2 Satz 2 EStG bzw. Sonder-
abschreibungen nach § 7g Absatz 5 EStG in Anspruch genommen wurden, sind weitere 
Änderungen in der Bilanz und GuV vorzunehmen. 

Frage: Durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 (BGBl. 2020 Teil I 
S. 1512) wurde die in 2020 endende Frist für die Verwendung von Investitionsabzugs-
beträgen nach § 7g EStG um ein Jahr verlängert. Welche Positionen sind bei Nutzung 
der Taxonomie 6.3 (bei abweichendem Wirtschaftsjahr) bzw. 6.4 und 6.5 zu verwen-
den? 

Antwort:  
Taxonomie 6.3 und 6.4: 
Eine Änderung der Taxonomien 6.3 und 6.4 ist nicht mehr möglich. In 2021 erfolgt eine 
begünstigte Investition; der in 2017 in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag 
soll darauf in voller Höhe übertragen werden. Es erfolgt eine Hinzurechnung nach § 7g 
Absatz 2 EStG. Im E-Bilanz-Datensatz für 2021 ist die Taxonomieposition „Hinzurech-
nungen aus dem 3. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ zu nutzen. Entsprechendes gilt 
bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr 2020/21, für das die Taxonomie 6.3 genutzt 
werden kann. 

Taxonomie 6.5: 
Es wurde eine weitere Position „Hinzurechnung aus dem 4. vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr“ eingefügt, die bei einer begünstigten Investition in 2021 (und in 2017 in An-
spruch genommener Investitionsabzugsbetrag) genutzt werden kann. 

Frage: Durch das Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz vom 25.06.2021 
(BGBl. 2021 Teil I S. 2050) und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2022 
(BGBl. 2022 Teil I S. 911) wurden die Fristen für die Verwendung von Investitionsab-
zugsbeträgen nach § 7g EStG erneut verlängert. Welche Positionen sind bei einer be-
günstigten Investition im Jahr 2022 bzw. 2023 und Nutzung der Taxonomie 6.4 (bei ab-
weichendem Wirtschaftsjahr) bzw. 6.5 und 6.6 zu verwenden? 

Antwort:  
Taxonomie 6.4 (bei abweichendem Wirtschaftsjahr): 
Eine Änderung der Taxonomien 6.4 ist nicht mehr möglich. Im Wirtschaftsjahr 2021/22 
erfolgt eine begünstigte Investition; der im Wirtschaftsjahr 2016/17 in Anspruch genom-
mene Investitionsabzugsbetrag soll darauf in voller Höhe übertragen werden. Es erfolgt 
eine Hinzurechnung nach § 7g Absatz 2 EStG. Im E-Bilanz-Datensatz für das abwei-
chenden Wirtschaftsjahr 2021/22 ist die Taxonomieposition „Hinzurechnungen aus dem 
3. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ zu nutzen.  

Taxonomie 6.5: 
Eine Änderung der Taxonomien 6.5 ist nicht mehr möglich. In 2022 erfolgt eine begüns-
tigte Investition; der in 2017 in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag soll da-
rauf in voller Höhe übertragen werden. Es erfolgt eine Hinzurechnung nach § 7g Absatz 
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2 EStG. Im E-Bilanz-Datensatz für 2022 ist die Taxonomieposition „Hinzurechnungen 
aus dem 4. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ zu nutzen. Die in der Taxonomie 6.5 ent-
haltene Begrenzung der Verwendungsmöglichkeit bis zum 31.12.2021 wird nicht umge-
setzt.  

Taxonomie 6.6: 
Es wurden die neuen Positionen „Hinzurechnung aus dem 5. vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr“ und „Hinzurechnungen aus dem 6. vorangegangenen Wirtschaftsjahr“ ein-
geführt, die bei einer begünstigten Investition in 2022 bzw. 2023 (und in 2017 in An-
spruch genommener Investitionsabzugsbetrag) genutzt werden können. 

Werden hingegen keine (ausreichenden) begünstigten Investitionen getätigt und der in 
2017 in Anspruch genommene Investitionsabzugsbetrag wird bis zum Ende des sechs-
jährigen Investitionszeitraums nicht nach § 7g Absatz 2 Satz 1 EStG hinzugerechnet, ist 
der Abzug nach § 7g Absatz 3 EStG rückgängig zu machen. Der E-Bilanz-Datensatz für 
das Abzugsjahr 2017 ist mit der Taxonomieposition „im Viertfolgejahr rückgängig ge-
machte Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Absatz 3 EStG“ erneut zu übermitteln. Die 
Taxonomieposition „Summe der im lfd. Jahr gebildeten Investitionsabzugsbeträge“ 
bleibt unverändert. 

13 Übermittlung bei Option zur Körperschaftsbesteuerung nach 
§ 1a KStG 

Frage: Kann für die durch die Option entstehende fiktive Kapitalgesellschaft auch eine 
Handelsbilanz der Personenhandelsgesellschaft mit Überleitungsrechnung übermittelt 
werden oder ist zwingend eine Steuerbilanz zu übermitteln? 

Antwort: Nach Rn. 53 und 101 des BMF-Schreibens vom 10.11.2021 ist eine Steuerbi-
lanz nebst entsprechender Gewinn- und Verlustrechnung für eine Körperschaft zu über-
mitteln. Eine Überleitungsrechnung ist nicht zugelassen. 

Frage: Wie ist das Eigenkapital der optierenden Gesellschaft zum Übertragungsstichtag 
zu mappen? 

Antwort: Das Eigenkapital ist insgesamt in der Position „Kapitalrücklage“ 
[bs.eqLiab.equity.capRes] auszuweisen. 

Frage: Es wurde ein Antrag auf Option für das Wirtschaftsjahr 2022 gestellt. Welche Bi-
lanzarten sind zum Zeitpunkt der Option für die Mitunternehmerschaft unter der bisheri-
gen Steuernummer zu übermitteln? 

Antwort: Zum 31.12.2021 ist ein Jahresabschluss und eine Übertragungsbilanz (§ 25 
i.V.m. § 9 UmwStG) für die Mitunternehmerschaft zu übermitteln. Da diese beiden Bi-
lanzen zwar formal getrennte Bilanzen sind, inhaltlich aber bei Buchwertansatz 
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identisch sind, können sie als „Umwandlungsbilanz, zugleich Jahresabschluss“ in einem 
Datensatz übermittelt werden. 

Frage: Es wurde ein Antrag auf Option für das Wirtschaftsjahr 2022 gestellt. Welche Bi-
lanzarten sind zum Zeitpunkt der Option für die optierende Gesellschaft (fiktive Kapital-
gesellschaft) zu übermitteln? 

Antwort: Zum 31.12.2021 ist nach Rn. 41 des BMF-Schreibens vom 10.11.2021 eine 
Eröffnungsbilanz zum 31.12.2021 und ein Jahresabschluss zum 31.12.2021 für die op-
tierende Gesellschaft (fiktive Kapitalgesellschaft) unter der neuen Steuernummer zu 
übermitteln. Da diese beiden Bilanzen zwar formal getrennte Bilanzen sind, inhaltlich 
aber aufgrund des sog. „1-Sekunden-Wirtschaftsjahres“ in der Regel identisch sind, 
können sie als „Umwandlungsbilanz, zugleich Jahresabschluss“ in einem Datensatz 
übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass nach § 20 Absatz 2 Satz 3 UmwStG mit 
der Übermittlung dieses Datensatzes an die Finanzverwaltung die Frist für den Buch-
wertantrag des § 20 UmwStG endet, und der Antrag deshalb zeitlich davor zu stellen 
ist. 

Frage: Änderungen im Zusammenhang mit der Optionsmöglichkeit nach § 1a KStG ste-
hen erst ab Taxonomie 6.6 zur Verfügung. Wie muss die E-Bilanz in den Fällen übermit-
telt werden, bei denen die Taxonomie 6.6 noch nicht genutzt werden kann? 

Antwort: In diesem Fall muss die Taxonomie 6.5 verwendet werden. Da die optierende 
Gesellschaft eine E-Bilanz für eine Kapitalgesellschaft übermitteln muss, ist bei der An-
gabe der Rechtsform „Rechtsform, Sonstige / ausländische Rechtsform Typ Körper-
schaft“ [genInfo.company.id.legalStatus.legalStatus.Other.KOER] auszuwählen. Ab der 
Taxonomie 6.6 wird eine gesonderte Abfrage angeboten, ob optiert wurde, sodass ab 
dann die genaue Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft bzw. Partnerschaftsge-
sellschaft angegeben werden kann. 

14 Bereitstellung korrigierter E-Bilanzen zum Datenabruf 

Frage: Was ist eine korrigierte E-Bilanz? 

Antwort: Eine korrigierte E-Bilanz ist die von der Finanzverwaltung bearbeitete und der 
Steuerfestsetzung zugrunde gelegte E-Bilanz, unabhängig davon, ob die Korrekturen 
vom Innendienst oder den Prüfungsdiensten (Außendienst) vorgenommen wurden. Es 
handelt sich dabei nicht um eine Änderung oder Berichtigung i.S.d. § 4 Abs. 2 EStG.  

Frage: Handelt es sich bei der bereitgestellten korrigierten E-Bilanz um einen Verwal-
tungsakt? 
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Antwort: Es handelt sich bei der bereitgestellten korrigierten E-Bilanz um keinen Ver-
waltungsakt, es gilt folglich auch nicht die Bekanntgabefiktion für Steuerbescheide. Die 
bereitgestellte E-Bilanz stellt eine zusätzliche Erläuterung zum Steuer- bzw. Feststel-
lungsbescheid dar. Ein Einspruch gegen die E-Bilanz-Korrektur ist nicht möglich, son-
dern ist gegen den jeweiligen Steuer- bzw. Feststellungsbescheid zu richten. 

Frage: Welche Voraussetzungen müssen zur Bereitstellung zum Datenabruf von korri-
gierten E-Bilanzen erfüllt sein? 

Antwort: Eine Bereitstellung zum Datenabruf erfolgt nur bei korrigierten E-Bilanzen, so-
dass als erste Voraussetzung das Vorliegen einer Abweichung von der eingereichten  
E-Bilanz vorliegen muss. Zusätzlich ist zu beachten, dass nur die Bilanzarten „Jahres-
abschluss“, „Umwandlungsbilanz, zugleich Jahresabschluss“, „Liquidationsschlussbi-
lanz“ und „Aufgabebilanz“ für die Bereitstellung zum Datenabruf in Frage kommen. An-
dere Bilanzarten, wie z. B. die „Eröffnungsbilanz“ oder „Zwischenbilanz“, werden nicht 
bereitgestellt. 

Da das gleiche Verfahren wie für die Bekanntgabe elektronischer Bescheide zum Ein-
satz kommt (DIVA Stufe 2), ist eine Einwilligung notwendig. Sollte eine entsprechende 
Einwilligung bereits vorliegen, gilt diese auch für die Bereitstellung korrigierter E-Bilan-
zen. Entsprechend wird die korrigierte E-Bilanz an die Person bereitgestellt, die als 
Empfänger hinterlegt ist. 

Wird von der eingereichten E-Bilanz nicht abgewichen, erfolgt keine Datenbereitstel-
lung.  

Frage: Wie erfolgt die Benachrichtigung über die Bereitstellung einer korrigierten E-Bi-
lanz?  

Antwort: Die zum Datenabruf berechtigte Person erhält eine E-Mail mit der Information 
über die Bereitstellung einer E Bilanz (wie auch bei der elektronischen Bekanntgabe 
von Steuerbescheiden). 

Abgerufen werden können dann die folgenden zwei Dateien: 

• Die korrigierte E-Bilanz im XBRL-Format (= nur maschinenlesbar) 

• Begleitschreiben  

Frage: In welchem Datenformat stehen die korrigierte E-Bilanz und das Begleitschrei-
ben zur Verfügung? 

Antwort: Die korrigierte E Bilanz wird im gleichen Datenformat bereitgestellt, wie sie 
auch an die Finanzverwaltung übermittelt wurde: im XBRL-Format. Hierdurch soll ein 
Einlesen in das verwendete Softwareprodukt des Steuerpflichtigen oder des Steuerbe-
raters ermöglicht werden. Eine Bereitstellung der korrigierten E-Bilanz im pdf-Format er-
folgt nicht. 
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Neben der XBRL-Datei wird zusätzlich ein Begleitschreiben mit folgendem Inhalt bereit-
gestellt: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe die am [Eingangsdatum] an die Finanzverwaltung übermittelte E-Bilanz 
([Bilanzart]) zum [Bilanzstichtag] korrigiert und Ihnen die Steuerbilanzwerte zum 
Datenabruf bereitgestellt. Davon ausgenommen sind ggf. übermittelte Konten-
nachweise, Anlagenspiegel und Fußnoten. 

Die korrigierte E-Bilanz wird nicht als pdf-Datei, sondern ausschließlich im XBRL-
Format bereitgestellt. Das XBRL-Format bietet den Vorteil, dass Sie die korrigier-
ten Werte der E-Bilanz in Ihre Software einlesen können. 

Aus technischen Gründen wurden die Steuerrückstellungen nicht angepasst. 

Die E-Bilanz-Positionen habe ich grundsätzlich auf der von Ihnen übermittelten 
Ebene korrigiert. 

Übernehmen Sie bitte die von mir vorgenommenen Änderungen (einschließlich 
eventueller Folgeänderungen) in Ihre Buchführung. 

Ihr Finanzamt 

Frage: Welchen Inhalt hat die bereitgestellte korrigierte E-Bilanz? 

Antwort: In einer E-Bilanz, die zum Abruf bereitgestellt wird, sind neben den allgemei-
nen Angaben lediglich die folgenden Berichtsteile maximal enthalten: 

• Bilanz 

• Gewinn- und Verlustrechnung 

• Ergebnisverwendung 

• Betriebsvermögensvergleich 

• Kapitalkontenentwicklung (nur bei Personengesellschaften) 

• Steuerliche Gewinnermittlung (außerbilanzielle Korrekturen) 

• Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren 

Andere Berichtsteile (z. B. der Anlagenspiegel oder Kontennachweise) werden nicht ge-
ändert und sind daher nicht Teil der bereitgestellten E-Bilanz. Gleiches gilt für ein even-
tuell übermitteltes Anlagenverzeichnis und Fußnoten. 

Dabei entsprechen die bereitgestellten Daten in ihrem Detaillierungsgrad grundsätzlich 
den an die Finanzverwaltung übermittelten Datensätzen. 

Im E-Bilanz-Datensatz sind die korrigierten Werte enthalten, eine Übermittlung der Del-
tawerte oder einer Kennzeichnung der durchgeführten Korrekturen erfolgt vorerst nicht. 
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Die Abweichungen sind grundsätzlich in den Erläuterungen des Steuerbescheids oder 
im Prüfungsbericht dargestellt. 

Frage: Die beschriebenen Voraussetzungen für eine Bereitstellung zum Datenabruf lie-
gen grundsätzlich vor. Kann es aus anderen Gründen dazu kommen, dass keine Bereit-
stellung stattfindet? 

Antwort: Ja, in Einzelfällen kann es aus fallspezifischen Gründen dazu kommen, dass 
die Bereitstellung zum Datenabruf einer korrigierten Bilanz technisch oder personell un-
terbunden wird. So ist beispielsweise die Bereitstellung von Bilanzen von Personenge-
sellschaften bei Änderungen im Rahmen von Außenprüfungen technisch aktuell nicht 
möglich. Gleiches gilt auch für Sonder- und Ergänzungsbilanzen, unabhängig davon, ob 
die Abweichung vom Innendienst oder Außendienst vorgenommen wird. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung einer korrigierten E-Bilanz.  
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